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2. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§4 BauNVO)WA

Grundflächenzahl GRZ (§ 19 BauNVO)GRZ 

Baugrenze ( § 23 (3) BauNVO)

3. Bauweise, Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

offene Bauweise, jedoch nur 
Einzelhäuser zulässig  (§ 22 (2) BauNVO)

E

Straßenverkehrsflächen

4. Öffentliche Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB) 

6. Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Gestaltungsfestsetzungen (§9 (4) BauGB i.V.m. §74 LBO
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3
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2   maximale Trauf- und Firsthöhe

3   Grundflächenzahl GRZ
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5   Bauweise

1   Art der baulichen Nutzung

6   Dachform / Dachneigung
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5.  Flächen für Versorgungsanlagen (§9 (1) Nr. 12 BauGB)
     sowie Hauptversorgungsleitungen (§9 (1) Nr. 13 BauGB)

10. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches
( § 9 (7) BauGB)

offene Bauweise, jedoch nur Einzel- und 
Doppelhäuser zulässig  (§ 22 (2) BauNVO)ED
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7.  Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
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Einzelpflanzgebot zur Anpflanzung von Bäumen  
(§ 9 (1) Nr.25a BauGB) 

PfG
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8.  Stellplätze, Garagen und Carports (§9 (1) Nr. 4, 22 BauGB)

CP Nutzungszuordnung Carports

Ga Nutzungszuordnung Garagen

Beispielhafte Darstellungen möglicher
Höhenentwicklung in Abhängigkeit von 
Baukörpertiefe und Dachneigung:

Stand Satzungsbeschluss

Stand 26.02.2013
M 1: 500

Stadt Eppingen

Bebauungsplan "Mühlfeld / Martinsberg II"
Plan Nr. 4.015

Dipl.-Ing. Thomas Sippel
Freier Stadtplaner BDA, SRL
Freier Landschaftsarchitekt

Ostendstraße 106
70188 Stuttgart

fon (0711) 411 30 38
fax (0711) 487 469
e-mail: info@sippel-netzwerk.de

Netzwerk für Planung 
und Kommunikation
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Zweckbestimmung öffentlicher Fußweg

Zweckbestimmung öffentliche ParkierungP
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(unverbindliche Darstellung)

9. Ein- bzw. Ausfahrten (§ 9 (1) Nr. 4 u. 11 BauGB)
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Richtung des Hauptbaukörpers und der 
Firstrichtung 

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat             
§ 2 Abs. 1 BauGB am 13.09.2011
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses            
§ 2 Abs. 1 BauGB am 30.09.2011

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit                        
§3 Abs. 1 BauGB vom 16.07.2012

bis 17.08.2012

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigenTräger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden      
§ 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB vom 16.07.2012

bis 17.08.2012

Entwurfsbeschluss des Gemeinderates 
einschließlich Offenlagebeschluss  am 04.12.2012

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung            
§3 Abs. 2 BauGB am 21.12.2012
Entwurf mit Begründung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt                            vom 07.01.2013

bis 08.02.2013

Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden 
§4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs.2 BauGB vom 07.01.2013

bis 08.02.2013

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes                 
§ 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. §4 GemO/BW am 26.02.2013

Satzungsbeschluss der Örtlichen Bauvorschriften                                                      
§ 74 Abs. 1 und 7 LBO mit §9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. §4 GmO/BW am 26.02.2013

Ausfertigung der Satzungen am 27.02.2013

Öffentliche Bekanntmachung der Satzungen 
und damit Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplans 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 08.03.2013

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes 
bestehend aus der Planzeichnung, dem Textteil 
(planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 
Bauvorschriften) und der Begründung sowie der 
Erklärung über die Berücksichtigung der Umweltbelange 
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu 
ergangenen Satzungsbeschlüssen des Gemeinderats 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden.

Ausfertigung:
Stadt Eppingen

Eppingen,

_______________
Thalmann, 
Bürgermeister 

Abgrenzung unterschiedlichen Maßes der 
baulichen Nutzung
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Große Kreisstadt Eppingen

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften
Plan Nr. 4.015

Mühlfeld / Martinsberg II
– Allgemeines Wohngebiet (WA) –

Begründung

Stand Satzungsbeschluss 26.02.2013

Stadt Eppingen, Fachbereich Planen & Bauen
Netzwerk für Planung und Kommunikation, Stuttgart
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Begründung zum Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Nr. 4.015 „Mühlfeld /
Martinsberg II“ in Eppingen - Kleingartach.

1. Allgemeines

Die Große Kreisstadt Eppingen ist eine Flächengemeinde mit sechs Stadtteilen und derzeit
rund 21.500 Einwohnern. Der Zentralort Eppingen bildet dabei den Siedlungsschwerpunkt
und versorgt den Raum mit entsprechenden Infrastruktureinrichtungen. Der Regionalplan der
Region Heilbronn-Franken weist Eppingen als Unterzentrum und künftig auszubauendes
Mittelzentrum aus.

Kleingartach liegt mit rund 1.800 Einwohnern durch die Topografie des Hardtwaldes und Ott-
lienbergs räumlich abgesetzt südöstlich der Kernstadt Eppingen am Oberlauf der Lein und
wird stark durch den Weinbau geprägt. Kleingartach gilt aufgrund seiner landschaftlich reiz-
vollen Lage als attraktiver Wohnstandort.

Das Wohnbaugebiet MÜHLFELD / MARTINSBERG II soll die bereits über das Bestandsge-
biet Mühlfeld / Martinsberg I vollzogene Siedlungsentwicklung im Westen von Kleingartach
siedlungsstrukturell fortsetzen. Der Flächennutzungsplan sieht hierfür eine Wohnbauflächen-
entwicklung vor.

2. Erfordernis der Planaufstellung / Änderungsanlass

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und
privaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen.

Vor dem Hintergrund der im Stadtentwicklungsprozess und im nachfolgenden Flächennut-
zungsplan konzipierten Siedlungsflächenentwicklung soll zur Sicherung und Weiterentwick-
lung des Wohnstandortes Eppingen einerseits eine Wohnbauflächenentwicklung in der
Kernstadt erfolgen, was in den letzten Jahren über größermaßstäbliche Gebietsentwicklun-
gen erfolgt ist (bspw. Gebiet Vogelsgrund II). Andererseits soll aber auch dezentral in den
Stadtteilen ein maßstabsgerechtes Wohnangebot vorgehalten werden, um neben der Innen-
entwicklung auch über eine angemessene Bereitstellung von Bauplätzen in Neubaugebieten
die Funktionssicherung innerhalb der Stadtteile über eine Stabilisierung der Einwohnerzahl
zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund derzeit nicht mehr vorhandener Bauflächenangebote
im Stadtteil Kleingartach soll deshalb über die Entwicklung des Gebiets Mühlfeld / Martins-
berg II ein Baulandangebot entwickelt werden.

3. Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans MÜHLFELD / MARTINSBERG II wird
gebildet:
 im Norden durch den Siedlungsrand des Baugebiets MÜHLFELD / MARTINSBERG I
 im Osten durch den randlich verlaufenden Feldweg
 im Süden durch die nördliche Grenze der Parzelle 219
 im Westen durch den randlich verlaufenden Feldweg
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Das Plangebiet beinhaltet die Flurstücke 220-227 auf Gemarkung Kleingartach.

4. Derzeitige Nutzung des Plangebietes

Das Plangebiet wird derzeit durchgängig landwirtschaftlich in Form einer ackerbaulichen
Nutzung genutzt.

Das Plangebiet und das Bestandsgebiet von Süden aus gesehen

5. Rechtliche Situation und Einordnung in die Bauleitplanung der
Gemeinde

Flächennutzungsplan
Die rechtsverbindliche 3. Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans stellt das Plan-
gebiet als geplante Wohnbaufläche dar. Am Südrand der Parzelle 220 ist eine Eingrünung
von 15m Tiefe zum Südrand hin vorgesehen.

Der Bebauungsplan entwickelt sich damit aus dem Flächennutzungsplan. Die gegenüber der
Flächennutzungsplandarstellung abweichende Tiefe der südlichen Randeingrünung (Redu-
zierung auf 6,0m)  ist städtebaulich begründet mit einer notwendigen Optimierung der Tiefe
der nördlich angrenzenden Baugrundstücke und erfüllt mit der nun vorgesehenen Tiefe den
Zweck der Umsetzung einer zum Landschaftsraum orientierten Eingrünung.

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020
Der Regionalplan Heilbronn-Franken weist in der Raumnutzungskarte für das Plangebiet ein
Vorbehaltsgebiet für Erholung (Grundsatz) auf. Festzustellen ist, dass das Plangebiet selbst
aufgrund der intensiven ackerbaulichen Nutzung nur eingeschränkt zugänglich ist und auf-
grund der Strukturarmut und im Vergleich zur umliegenden feingliedrigen Landschaftsstruktur
nur ein eingeschränktes Erlebnispotenzial im landschaftlichen Sinne existiert. Die Hauptfunk-
tion im Schutzgut Mensch / Erholung bildet derzeit der östlich des Plangebietes aus der Sied-
lungsstruktur auf die Kuppenlage herausführende Feldweg, welcher auch weiterhin Bestand
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hat, sowie untergeordnet der westlich an den Plangebietsrand grenzende Feldweg. Vor die-
sem Hintergrund liegt die Gebietsentwicklung zwar innerhalb des Vorbehaltsgebietes für die
Erholung, wichtige räumlich-funktionale Erholungsangebote werden jedoch nicht tangiert.

Gleichermaßen wird zwar in der Sicht von den umliegenden Hanglagen auf die Tallage der
Siedlungskörper nach Süden erweitert, es bestehen jedoch bereits durch die angrenzende
Bestandsbebauung eine Vorprägung und die vorhandenen Blickbeziehungen werden nicht
nachhaltig verschlechtert. Insgesamt kann damit die Baugebietsentwicklung als verträglich
zum regionalplanerischen Grundsatz des Vorbehaltsgebietes für die Erholung angesehen
werden.

Über das Vorbehaltsgebiet für Erholung hinaus stehen keine weiteren raumordnerischen
Grundsätze oder Zielsetzungen dem geplanten Wohngebiet entgegen.

Geschützte Bereiche nach EU-Recht
 Schutzgebiete nach FFH-Status bzw. Vogelschutzrichtlinie befinden sich mit Stand der

Gebietsmeldung von Januar 2005 nicht innerhalb und auch nicht in der näheren Umgebung
angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Schutzgebietskulissen nach Naturschutzrecht
 Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen keine Schutzgebietskulissen
nach Naturschutzrecht. Deutlich abgesetzt vom Plangebiet liegt westlich das Landschafts-
schutzgebiet „Leintal mit Seitentälern und angrenzenden Gebieten“. Ebenso räumlich abge-
setzt liegen entlang des östlich angrenzenden Wassergrabens sowie südlich an der L 1110
nach §32 NatSchG geschützte Feldhecken („Dappertsweg“, „Martinsberg“). Das Plangebiet
liegt innerhalb der Erschließungszone des Naturparks Stromberg-Heuchelberg.

Altlasten
Innerhalb des Plangebietes sind derzeit keine Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen be-
kannt. Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde ein ingenieurgeologisches Flächengut-
achten erstellt (Büro Töniges, Sinsheim, 31.01.2011), im Rahmen dessen auch ein verfüllter
Hohlweg im nordöstlichsten Bereich des Baugebietes hinsichtlich von Auffüllungen unter-
sucht wurde. Hier wurden zur genaueren Erkundung zwei Kleinrammbohrungen abgeteuft.
In den Kleinrammbohrungen konnten keine Auffüllungen, etc. oder sonstige Hinweise auf
einen verfüllten Bereich festgestellt werden. Unter dem Oberboden wurden unmittelbar die
anstehenden Böden (Lößlehme) angetroffen.   Da bei den Bohrungen keine Hinweise auf
einen verfüllten Hohlweg etc. festgestellt werden konnten, sind aus gutachterlicher Sicht kei-
nen weiteren Erkundungen, Untersuchungen, etc. diesbezüglich erforderlich.  Auf die Aussa-
gen und Inhalte des Gutachtens, welches dem Bebauungsplan als Anlage beiliegt wird ver-
wiesen.

Denkmalschutzrechtliche Aspekte
Innerhalb des Plangebietes liegen nach derzeitigem Wissensstand keine denkmalgeschütz-
ten Kulturgüter, Flurdenkmale, bzw. vor- und frühgeschichtliche Fundstellen.
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Landwirtschaftliche Belange
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem Bereich mit hochwertigen Böden
der Vorrangflur I und umfasst damit Böden guter Qualität zur Erzeugung von Nahrungs- und
Futtermitteln. Böden mit entsprechenden Bodenbonitäten sind gem. §(2) ROG zu erhalten.
Im Hinblick auf die vorhandenen Bodenbonitäten ist festzustellen, dass diese den hochwerti-
gen Bodenbonitäten im Gesamtraum Eppingen entsprechen und für den Bereich Kleingar-
tach als hochwertig anzusehen sind. Insofern sind die Belange der Landwirtschaft  betroffen,
die Flächen werden einer landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, der Entzug führt aber nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht zur Gefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebs.
Im Hinblick auf die Abwägung im Sinne des §1a BauGB ist festzustellen, dass sich der Be-
bauungsplan aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan heraus entwickelt und die Abwä-
gungsentscheidung von möglichen in Frage kommenden Alternativflächen zur Abdeckung
des Wohnraumbedarfs am Standort Kleingartach im Zuge des Flächennutzungsplanverfah-
rens vollzogen wurde. Dabei wurden die Belange der Landwirtschaft in einer Abwägungsent-
scheidung in einem breiten Querschnitt städtebaulicher, stadtentwicklungspolitischer, land-
schaftsplanerischer und infrastruktureller Aspekte einbezogen und der Standort als ein im
Querschnitt verträglicher Standort für eine Ausweisung im Flächennutzungsplan empfohlen.

Artenschutzrechtliche Belange
Für das Plangebiet liegt eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum B-Plan MÜHL-
FELD / MARTINSBERG II, Gruppe für ökologische Gutachten, Detzel&Matthäus, Stuttgart,
Stand Entwurf, Dezember 2009 vor. In diesem Rahmen wurden hinsichtlich artenschutz-
rechtlicher Maßnahmen folgende Aussagen getroffen:

„Zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Feldler-
che sind strukturanreichernde und extensivierende Maßnahmen wie das Anlegen von ca.
drei Ackerrandstreifen erforderlich. Die Entfernung zu Kulissenbildnern sollte in diesem Fall
mindestens 150m betragen. Zudem ist der Standort nicht an stark frequentierten Straßen
oder Wegen und siedlungsfern zu wählen.  Zur Ansaat sollte eine Samenmischung für eine
artenreiche Feldblumenmischung verwendet werden. Beim Saatgut sind regionaltypische
Standardmischungen zu verwenden, es sollte nur eine lockere Ansaat zur zusätzlichen na-
türlichen Begrünung durchgeführt werden. (GÖG, 2009)“
Zur Umsetzung der Maßnahmen wurden durch die Stadt Eppingen Teile der Flst, 3537
(694qm) und 3535 (833qm) für die CEF-Maßnahmen erworben, die Flächen und Maßnah-
men zu den CEF-Maßnahmen wurden mit dem Landratsamt abgestimmt und sind im Um-
weltbericht entsprechend dargestellt.
Zur Absicherung der Maßnahmen wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt
Eppingen und dem LRA Heilbronn, untere Naturschutzbehörde abgeschlossen.
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6. Dem Bebauungsplan zugrunde liegende
Entwicklungskonzeption

Städtebaulicher Rahmenplan
Das Baugebiet MÜHLFELD / MARTINSBERG II basiert auf einem städtebaulichen Entwurf
des Büros Wick+Partner, Stuttgart aus dem Jahr 2010, welcher eine Wohngebietsentwick-
lung in der Maßstäblichkeit und städtebaulichen Struktur des Stadtteils Kleingartach vorsieht.

Städtebaulicher Rahmenplan MÜHLFELD / MARTINSBERG II, Wick+Partner, 2010

Das Baugebiet MÜHLFELD / MARTINSBERG II soll mit dem Hauptziel zur Schaffung neuer
Wohnbauflächen für den Stadtteil Kleingartach entwickelt werden. Dementsprechend sieht
das städtebauliche Konzept ein Allgemeines Wohngebiet vor, das überwiegend mit Einzel-
häusern und begrenzten Optionen für mehrere Doppelhäuser entwickelt werden soll.
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Die städtebauliche Konzeption für das Gebiet MÜHLFELD / MARTINSBERG II greift die
städtebaulichen Grundzüge des Gebiets MÜHLFELD / MARTINSBERG I auf, führt sie fort
und setzt folgende städtebauliche Rahmenbedingungen:

 Erschließung des Gebiets über das Bestandsgebiet MÜHLFELD / MARTINSBERG I
andockend an die Traminerstraße und den Burgunderweg. Ausbildung des verlängerten
Traminerwegs als Haupterschließungsachse innerhalb des Plangebietes, nachgeordnete
Ausbildung der weiteren Straßen, Vorsehen einer Ring- / Netzstruktur. Offenhaltung ei-
ner Fortführung der Gebietserschließung nach Westen und Süden als langfristige Ent-
wicklungsoption

 Bebauung entsprechend des vorhandenen Bedarfs vorrangig mit Einzelhäusern und
einigen wenigen Optionen für eine Doppelhausbebauung. Ausnahme: Doppelhausbe-
bauung im westlichen Abschnitt an der Haupterschließungsstraße.

 Vorsehen von Grundstücksgrößen zwischen ca. 320 m2 und ca. 1.000 m2 zur Gewähr-
leistung eines breit aufgestellten Wohnbaulandangebotes. Festsetzung des Maßes der
baulichen Nutzung in Orientierung an die Struktur des Bestandsgebietes MÜHLFELD /
MARTINSBERG I

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung:

Die Wasserversorgung erfolgt über den "Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Oberes
Elsenztal". Die Erschließung erfolgt als Ringleitung mit zwei zusätzlichen Querspangen. In
den "Sackgassen" im Süden werden Stichleitungen für eine mögliche Erweiterung vorgese-
hen.

Abwasserentsorgung:

Die Abwasserentsorgung erfolgt über die "Stadtentwässerung Eppingen (SEE)". Als Abwas-
sersystem ist das modifizierte Mischsystem vorgesehen. Hier werden das häusliche Abwas-
ser, das Straßenoberflächenwasser, sowie Grundstückszufahrten über den Mischwasserka-
nal entsorgt. Das anfallende Regenwasser der Dachflächen und der restlichen versiegelten
Grundstückflächen, welche keine Zufahrt darstellen und an die Kanalisation angeschlossen
werden müssen, werden am Regenwasserkanal angeschlossen. Die Kanäle werden jeweils
an die vorhandenen Misch- bzw. Regenwasserkanäle im Traminerweg, Burgunderweg sowie
Trollingerweg angeschlossen.

Die vorhandene Entwässerungsleitung entlang des landwirtschaftlichen Feldwegs am östli-
chen Plangebietsrand wird im Zuge der Gebietsentwicklung über die Fußwegeanbindung am
südöstlichen Gebietsrand in das Plangebiet eingeführt und dort im öffentlichen Straßenraum
weitergeführt. Damit bestehen keine Konflikte mit der vorgesehenen Randeingrünung am
Ostrand des Plangebietes.



Stadt Eppingen, Stadtteil Kleingartach                                                               Begründung
Bebauungsplan „Mühlfeld Martinsberg II“ (WA), Stand Satzungsbeschluss 26.02.2013

Verkehrliche Erschließung
Die äußere Verkehrserschließung erfolgt von der K 2160 aus über die Rieslingstraße bzw.
von der L 1110 aus über die Bannholzstraße. Beide Straßen sind als Wohngebietssammel-
straßen mit beidseitigem Gehweg ausgebaut. Die weitere Erschließung erfolgt über das Be-
standsstraßennetz des Gebiets MÜHLFELD / MARTINSBERG I, welches einen ausreichen-
den Ausbaugrad besitzt. Ein ergänzender Anschluss nach Süden an die L 1110 ist nicht vor-
gesehen. Im Zuge der Erschließungsstruktur wird jedoch die Möglichkeit eröffnet, langfristig
an einen möglichen Anschluss anzudocken.

Die Parkierung erfolgt innerhalb des Plangebietes vorrangig auf den privaten Baugrund-
stücksflächen (vgl. Festsetzungen), öffentliche Parkierungsangebote werden in den Straßen-
räumen und an den Kreuzungspunkten vorgesehen und sind mit der Erschließungsplanung
abgestimmt. Insgesamt werden 23 öffentliche Stellplätze im Straßenraum angeboten. Die
Lage der öffentlichen Längsparkplätze ist dabei auch so gewählt, dass lineare Achsen ge-
brochen werden, was einen Beitrag zur Geschwindigkeitsreduzierung im Quartier leistet.

Die beschriebene Erschließung wurde über eine verkehrsplanerische Stellungnahme (Pla-
nungsgruppe Kölz, Ludwigsburg, Stand 21.10. 2011) geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt,
dass das bestehende Erschließungssystem im Gebiet MÜHLFELD / MARTINSBERG I in der
Lage und geeignet ist, das nun in Planung befindliche und auch das weitere im Westen opti-
onal vorgesehen Wohngebiet zusätzlich verkehrlich aufzunehmen und keine Notwendigkeit
besteht, eine zusätzliche Anbindung an die L 1110 zu realisieren. Das Offenhalten der Er-
schließungsstruktur für einen langfristig denkbaren Neuanschluss wird jedoch als Entwick-
lungsperspektive empfohlen. Der Bebauungsplan setzt damit die Aussagen des Gutachtens
um. Auf die Aussagen und Inhalte des Gutachtens, welches dem Bebauungsplan als
Anlage beiliegt wird verwiesen.

Immissionsschutz
Durch die Änderungen des Bebauungsplans werden nach derzeitigem Kenntnisstand keine
Immissionsschutzrechtlichen Konflikte im Hinblick auf bestehende Verkehrstrassen ausge-
löst. Zur Einschätzung der Belastungswerte liegt eine Verkehrslärmuntersuchung zur geplan-
ten Erweiterung des Wohngebiets Mühlfeld / Martinsberg (Ingenieurbüro Dr. Schäcke+Bayer
GmbH, Waiblingen-Hegnach, Stand 01.07.2011) vor. Auf die Aussagen und Inhalte des
Gutachtens, welches dem Bebauungsplan als Anlage beiliegt, wird verwiesen.

Südwestlich des Plangebietes liegt der Eichbühlhof, welcher heute eine Nutzung im Kontext
des Weinbaus aufweist. Im Hinblick auf eine bis 1978 ausgeübte Schweinehaltung und eine
bis 1996 ausgebübte Tierhaltung, welche ggfs. immissionsschutzrechtlich von Bedeutung
sein könnten, liegt eine Verzichtserklärung von Seiten des Landwirts vor, im Zuge derer auf
eine Wiederaufnahme der Tierhaltung verzichtet wird, sofern es hierfür noch eine baurechtli-
che Grundlage gäbe.

Hinsichtlich der auf der Hofstelle aktuell betriebenen Schnapsbrennerei und der Lagerung
von Trester wurde eine Geruchsimmissionsabschätzung vorgenommen (Ingenierubüro Loy-
meyer, Karlsruhe, 11.2012). Im Ergebnis ist festzustellen, dass „für das Plangebiet der Im-
missionswert von 10 % der Jahresstunden in allen Bereichen unterschritten wird. Die Ab-
schätzung stellt eine konservative Betrachtung dar.  Aufgrund der relativ bodennahen Frei-
setzung werden die höchsten Geruchsstundenhäufigkeiten auf der Fläche, die auch die
Quelle enthält, und den direkt angrenzenden Flächen berechnet. Hier treten Häufigkeiten
über 15 % der Jahresstunden auf, welche nach Norden und Osten hin auch in bis zu 100 m
Abstand ermittelt werden.
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An den nächstgelegenen bestehenden und geplanten Wohngebäuden werden (…) Häufig-
keiten von weniger als 10 % der Jahresstunden ausgegeben (…). Es ist zu berücksichtigen,
dass diese Aussagen unter der Annahme dauerhafter Emissionen des Tresterlagers ermittelt
wurden. Da die Brennerei nur Kleinmengen produziert, d.h. ca. 300 l/a, werden diese Emis-
sionen real nur über kurze Zeiträume auftreten. In Verbindung mit der Verwendung des
Screeningmodells GERDA II mit den darin enthaltenen Sicherheiten führt dies zu einer deut-
lichen Überschätzung der Geruchsimmissionssituation. Es ist festzuhalten, dass unter der
Annahme, dass am Untersuchungsstandort keine relevanten weiteren Geruchsquellen vor-
handen sind und damit keine relevante Vorbelastung vorliegt, der für das Plangebiet nach
GIRL (LAI, 2008) anzuwendende Immissionswert für Wohngebiete von 10 % der Jahres-
stunden Geruchsstundenhäufigkeit an den nächstgelegenen bestehenden und geplanten
Wohngebäuden eingehalten wird.“ Auf die Aussagen und Inhalte des Gutachtens, wel-
ches dem Bebauungsplan als Anlage beiliegt, wird verwiesen.

Die übrigen Tätigkeitsfelder des Hofs (u.a. Imkerei, Anbau von Sonderkulturen) führen nicht
zu relevanten Geruchsfreisetzungen.

Grünordnerisches Konzept

Im Zuge des grünordnerischen Konzepts ist vorgesehen, die entstehenden Siedlungsränder
mit einer in der Tiefe angemessenen und bis zu 6,0m tiefen Randeingrünung nach Süden,
Osten und Westen zum angrenzenden Landschaftsraum zu versehen  und damit die neu
entstehende Wohnbebauung in den angrenzenden Landschaftsraum einzubinden.
Darüber hinaus werden zur inneren Gliederung Baumstandorte innerhalb der Erschließungs-
flächen festgesetzt und Maßgaben zur gärtnerischen Gestaltung der entstehenden privaten
Freiflächen getroffen, welche eine grünordnerische Strukturierung unterstützen.

Für das Plangebiet selbst wird kein ergänzender öffentlicher Spielplatzstandort vorgesehen.
Ziel der Stadt Eppingen ist es dabei, in den Stadtteilen nicht dezentral in den Baugebieten
einzelne kleinteilige Spielplatzstandorte vorzuhalten, sondern an möglichst zentralen Orten
im Siedlungsgefüge oder im Kontext umliegender Gemeinbedarfseinrichtungen zentrale
Spielplatzstandorte anzubieten und diese auch entsprechend zu qualifizieren. Sowohl der
Ortschaftsrat Kleingartach als auch der Technische Ausschuss des Gemeinderats haben
sich intensiv mit dem städtebaulichen Entwicklungskonzept für das Baugebiet „Mühl-
feld/Martinsberg II“ befasst. Hierbei wurde nicht nur das Plangebiet, sondern auch der örtli-
che Kontext berücksichtigt. Dabei stand unter anderem der Belang Freizeit / Erholung auf
der Agenda. Nach Abwägung der Belange stellten die beiden Gremien fest, dass die Aus-
richtung der Freizeit- und Erholungsstruktur und insbesondere die hierzu gehörenden Spiel-
flächen auf zentrale Bereiche in Kleingartach beibehalten werden soll. Das bisherige Ziel der
Fokussierung auf die bestehenden, zentralen Spielplätze und Freizeitstätten wurde bestätigt.
Hierbei wurde in den vergangenen Jahren bereits besonderer Wert auf die Entwicklung bzw.
den Ausbau dieser Bereiche gelegt. Beispielhaft kann die Neugestaltung des Schulhofes der
Grundschule und insbesondere der gegenüberliegenden Spielflächen genannt werden. Auch
die Herstellung einer neuen Querungsmöglichkeit über die Güglinger Straße beim Feuer-
wehrgerätehaus verdeutlicht, dass diese städtebauliche Zielsetzung nicht aus Stückwerk
besteht, sondern gerade auch die angesprochene Notwendigkeit eines nutzbaren (und damit
auch verkehrssicheren) Fußwegs im Mittelpunkt der planerischen Bemühungen steht.
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Die Querungshilfe leistet hierbei einen wichtigen Beitrag nicht nur zur Verkehrssicherheit,
sondern trägt darüber hinaus aus städtebaulicher Sicht zu einer optimierten Verbindung der
westlich gelegenen Wohnbereiche (Martinsberg) hin zum Ortskern bzw. den Freizeitflächen
bei. Diese strategische Ausrichtung basiert auch auf der Tatsache, dass die einzelnen Bau-
gebiete in den Stadtteilen einen sehr guten Bezug zu den angrenzenden Landschaftsräumen
besitzen und auch für Kinder der angrenzende Landschaftsraum einen Erlebnis- und Erfah-
rungsraum abbildet. Vor diesem Hintergrund wurde auch in Kleingartach der vorhandene
Spielplatzstandort an der Südstraße qualifiziert.

7. Erläuterung der planungsrechtlichen Festsetzungen

7.1. Art der baulichen Nutzung
Im Hinblick auf das Hauptziel der Bebauungsplanung, der Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzung zur Bereitstellung von Wohnraum, wird ein allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind zulässig

 Wohngebäude nach §4 (2) Nr 1. BauNVO

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Die nach §4 (2) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungsarten von sonstigen nicht stö-
renden Handwerksbetrieben sowie der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank-
und Speisewirtschaften werden ausgeschlossen, da einerseits das Gebiet topografisch be-
wegt und mit einer steilen Hanglage belegt ist, vom strukturellen Standort her abgelegen ist,
für den LKW-Verkehr nur untergeordnet erschlossen ist und weil sich in der Ortslage von
Kleingartach hier adäquatere Standorte mit einem besseren Bezug zu Kundenströmen bie-
ten.

Mit gleicher Begründung werden die nach §4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Be-
triebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Gartenbau-
betriebe, Tankstellen und Anlagen für Verwaltungen ebenfalls ausgeschlossen.
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7.2. Maß der baulichen Nutzung
In Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung werden folgende Festlegungen getroffen:

 Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) erlaubt in Abhängigkeit von den differenzierten
Grundstücksgrößen eine angemessene bauliche Ausnutzung des Baugrundstücks und
gewährleistet gleichzeitig, dass die übrigen Anteile des Baugrundstücks als Freiflächen
von baulichen Anlagen frei bleiben. Die festgesetzte Grundflächenzahl variiert von GRZ
0,3 bis GRZ 0,4.

 Die Traufhöhe der Gebäude wird auf maximal 4,50 m Höhe festgesetzt und garantiert
damit eine eingeschossige Bauweise mit einem entsprechenden Kniestock zum Ausbau
des Dachgeschosses. Als Traufhöhe (TH) wird die Schnittlinie zwischen Außenwand und
Dachhaut bezeichnet. Das jeweils eingetragene Maß wird gemessen von der EFH bis zur
TH. Bei vor- oder zurückspringenden Bauteilen darf die TH das jeweils zulässige Maß auf
maximal 1/3 der Trauflänge um höchstens 2 m überschreiten.

 Für das Wohngebiet wird resultierend aus der festgesetzten Traufhöhe und den vorgese-
henen Dachneigungen eine Firsthöhe der Gebäude auf maximal 9,00 m festgesetzt. Als
Firsthöhe (FH) gilt das jeweils eingetragene Maß gemessen von der Erdgeschossfußbo-
denhöhe (EFH) bis Oberkante (OK) First bzw. bis zur Gebäudeoberkante. Die Erdge-
schoßfußbodenhöhe (EFH) wird mit der Rohfußbodenhöhe definiert.

 In den Festsetzungen werden als Bezugspunkte  differenzierte Höhenlagen der Erdge-
schoßfußbodenhöhe in m.üN.N. festgesetzt, welche auf die Höhenlage der angrenzenden
Erschließungsstraße ausgerichtet sind.

 Die Baugrenzen werden grundsätzlich grundstücksbezogen festgesetzt („Briefmarke“).
Damit soll verhindert werden, dass im Rahmen der Grundstücksteilungen im Zuge der
Baulandumlegungen, die der städtebaulichen Intention des Bebauungsplans widerspre-
chen, städtebaulich unverträgliche Verdichtungen entstehen. Die Größe der festgesetzten
Baufenster erlaubt mit einem Maß von 12,0x14,0 m eine angemessene Bebauung im
Rahmen einer Einzelhausbebauung. Für Grundstücke mit einer Doppelhausbebauung
werden dementsprechend größere Baufenster festgesetzt.

7.3. Mindestgröße von Baugrundstücken und höchstzulässige Zahl der Woh-
nungen in Wohngebäuden

Die Festlegung der Mindestgrößen von Baugrundstücken und der Zahl der Wohnungen in
Wohngebäuden verfolgt grundsätzlich  das Ziel, innerhalb des Plangebietes die bauliche
Dichte in einem angemessenen Maßstab zu halten und eine gute Durchgrünung des Plan-
gebietes mit privaten Freiflächen sicherzustellen.

Die festgesetzten Mindestgrößen von Baugrundstücken variieren entsprechend der im Be-
bauungsplan vorgesehenen Baugrundstücksgrößen und sollen sicherstellen, dass eine Tei-
lung von Baugrundstücken mit der Konsequenz einer baulichen Verdichtung vermieden wird.

Im Plangebiet wird die höchstzulässige Zahl an Wohnungen auf zwei Wohneinheiten je Ein-
zelhaus und eine Wohneinheit je Doppelhaus begrenzt. Damit soll gleichermaßen sicherge-
stellt werden, dass die notwendigen Stellplätze auf den privaten Grundstücken nachgewie-
sen werden können und eine zusätzliche bauliche Dichte und Beanspruchung der privaten
Freiräume über die Parkierung durch weitere Einliegerwohnungen vermieden wird.
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7.4. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Nebenanlagen
Entsprechend dem Ziel, den Charakter der umgebenden Quartiere in der städtebaulichen
Struktur auch innerhalb des Plangebietes MÜHLFELD / MARTINSBERG II fortzusetzen und
damit einen gleichgearteten Charakter im Siedlungsbild zu erreichen, wird eine offene Bau-
weise mit Einzel- und Einzel / Doppelhäusern festgesetzt.

Die Regelungen zu den überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen dienen
dem Ziel, klare Regelungen für die Grenzen der Bebauung zu definieren und wiederkehren-
de Ausnahmetatbestände in Bezug auf untergeordnete Bauteile und baulicher Nebenanla-
gen bereits im Zuge der planungsrechtlichen Festsetzungen zu klären.

7.5. Stellplätze und Garagen, Bereiche für Ein- und Ausfahrten, Anschluss an-
derer Flächen an die Verkehrsflächen

Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass Stellplätze, Carports  und Garagen nur innerhalb
der überbaubaren Grundstücksfläche sowie auf den dafür festgesetzten Flächen zulässig
sind. Die Festsetzung steht in einem Kontext zu den Regelungen zu Bereichen für Ein- und
Ausfahrten und dem Anschluss an die Verkehrsflächen. Ziel dieser Festsetzungen ist es, die
Anordnung der Parkierung auf den Baugrundstücken zu regeln, definierte Grundstücksteile
der Baugrundstücke (Vorgärten, rückwärtige Baugrundstücksflächen) zur Sicherung der pri-
vaten Freiflächen von Parkierungsanlagen freizuhalten und damit das städtebauliche Ziel
eines gut durchgrünten Gebietscharakters zu unterstützen.

Darüber hinaus werden zur Gliederung des Straßenraums und zur Absicherung der beab-
sichtigten Parkierungsbereiche im öffentlichen Straßenraum klare Regelungen vollzogen, in
welchen Bereiche Grundstückszufahrten möglich und ausgeschlossen sind.

7.6. Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,
Innerhalb des Plangebietes werden entsprechend dem Nutzungszweck öffentliche Verkehrs-
flächen zur Sicherung der Erschließungsfunktion festgesetzt. Die getroffenen Festsetzungen
dienen der Sicherung und Realisierung der Verkehrsflächen.

Zur Herstellung der Verkehrsflächen sind von den Eigentümern auf ihren Grundstücken not-
wendige Unterbauten oder Böschungen und Stützmauern zu dulden, sofern sie zum Aus-
gleich von Niveauunterschieden erforderlich sind.

7.7. Private Grünflächen
Die im Plangebiet festgesetzten Grünflächen dienen der Einbindung des Plangebietes in den
umliegenden Landschaftsraum. Die Festsetzungen der privaten Grünflächen werden ergänzt
durch die Festsetzungen zu Pflanzgeboten und dienen der Kompensation des Eingriffes in
Natur und Landschaft.
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7.8. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Zur Sicherstellung einer Strukturierung und Durchgrünung der privaten Freiflächen werden Re-
gelungen zur gärtnerischen Gestaltung und zur Minimierung des Belegens der Freiflächen mit
wasserundurchlässigen Oberflächen getroffen.

Ebenso im Minimierungsaspekt zum Schutzgut Wasser und zur Vermeidung von Schadstoffein-
trägen und zur Pufferung des Regenwasserabflusses bei Flachdächern werden Regelungen
zum Material von metallenen Dacheindeckungen sowie zur Begrünung von Flachdächern ge-
troffen.

Die Maßgaben zur Beleuchtung der öffentlichen Räume mit speziellen insektenfreundlichen
Leuchtmitteln dient dem Minimierungsaspekt im Schutzgut Arten und Biotope.

7.9. Pflanzgebote
Die festgesetzten Allgemeinen Pflanzgebote  und Einzelpflanzgebote dienen der Sicherung
einer Strukturierung der Freiflächen im Inneren des Plangebietes und dem Minimierungsaspekt
in den Schutzgütern, Arten und Biotope, Boden, Wasser, Klima, Mensch  und Landschaftsbild.

Die festgesetzten Pflanzgebote zur Randeingrünung (PFG 1) dienen der Gewährleistung einer
angemessenen Eingrünung des Plangebietes um umgebenden Landschaftsraum. Die Pflanz-
gebote zur Randeingrünung dienen dem naturschutzrechtlichen plangebietsinternen Ausgleich.

Vor dem Hintergrund der Minimierung öffentlicher Flächen erfolgt die Festsetzung der
Pflanzgebote auf privaten Grundstücksflächen, welche als private Grünflächen gewidmet und
überlagernd mit einem Pflanzgebot belegt sind. Die Stadt Eppingen wird im Rahmen dieser
Regelungen ein Augenmerk insbesondere auch auf die Umsetzung der Randeingrünung
haben, um das Entwicklungsziel abzusichern.
Zur Reduzierung der Tiefe der Randeingrünung gegenüber den Aussagen des Flächennut-
zungsplans ist anzumerken, dass die Grundaussage im Flächennutzungsplan eine grünord-
nerische Gestaltung des Siedlungsrands nach Süden war. Der Flächennutzungsplan ist da-
bei trotz der Zeichnung auf der Katastergrundlage nicht parzellenscharf, sondern hat einen
gebietsscharfen Charakter. Die nun gewählte Tiefe der Randeingrünung entstammt dem
städtebaulichen Entwurf, welcher eine möglichst effektive Baugebietsausnutzung bei einer
dennoch zu vollziehenden grünordnerischen Gestaltung des Südrands zum Ziel hatte. Die
nun im städtebaulichen Entwurf vorgesehenen 6,0m werden als ausreichend für eine grün-
ordnerische Entwicklung mit Heckengehölzen angesehen, welche eine Einbindung der Gär-
ten und nachfolgend der Gebäude des südlichen Siedlungsrands vollziehen können.

7.10. Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen
Aufgrund der Tatsache, dass innerhalb des Plangebietes nur eingeschränkte Optionen zum
Ausgleich der naturschutzrechtlichen Eingriffswirkungen bestehen, verbleibt nach Durchfüh-
rung der plangebietsinternen Ausgleichsmaßnahmen (Randeingrünung – PFG1) weiterhin
ein auszugleichendes Kompensationsdefizit in den Aspekten Arten und Biotope und Boden.
Um eine Kompensation zu erlangen, werden dem Plangebiet hierfür plangebietsexterne
Ausgleichsmaßnahmen in den Kompensationsaspekten Arten / Biotope und Boden zugeord-
net. Die Zuordnung erfolgt im Kontext der Satzung der Stadt Eppingen zur Erhebung von
Kostenerstattungsbeiträgen (KEBS) vom 14.02.2012.
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Im Schutzgut Arten und Biotope wird dem im Umweltbericht bilanzierten Defizit der noch
nicht abgerechnete Teil der Ausgleichsmaßnahme auf Flst. 5523 in der Elsenzaue zugeord-
net. Es handelt sich hier um die bislang noch nicht angerechnete Entwicklung eines dem
renaturierten Bachverlauf begleitenden Auwaldstreifens. Insgesamt stehen bei einem noch
nicht abgerechneten Flächenpotenzial von 5.261qm noch 104.784 Wertpunkte zu Verfü-
gung. Es erfolgt eine entsprechende Abbuchung von 14.965 Wertpunkten = 1.247qm. Über
die Zuordnung kann das verbleibende Kompensationsdefizit im Schutzgut Arten und Biotope
vollumfänglich ausgeglichen werden.

Die Kompensation im Schutzgut Boden erfolgt über die Zuordnung der plangebietsexternen
Ausgleichsmaßnahme auf den Flst 5224 und 5225 in der Elsenzaue. Hier ist die Fortführung
der oben beschrieben Ausgleichsmaßnahme derzeit in der Umsetzung. Das monetäre Defizit
des Bebauungsplans Mühlfeld / Martinsberg II von 66.366,60 EUR wird dabei dieser Maß-
nahme zugeordnet.

Für die Maßnahme auf den Flst. 5224 und 5225 ist nach Mitteilung der Landschaftsarchitek-
tin Müller (Stand 04.02.2013) eine Gesamtanschlag von 116.000 EUR (brutto) bei einer Ge-
samtfläche von 5.921qm ermittelt worden.

Die dem Bebauungsplan Mühlfeld / Martinsberg II zuzuordnende Summe vom 66.366,00
EUR entspricht somit einem monetären Anteil von 57,2% an der externen Ausgleichsmaß-
nahme auf den Flst. 5224 und 5225 bzw. einem Flächenanteil von 3.386qm. In der Folge
kann eine Vollkompensation im Schutzgut Boden vollzogen werden.

Auf die Ausführungen und Plananlagen im Umweltbericht wird verwiesen.

8. Erläuterungen zu den örtlichen Bauvorschriften

8.1. Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
Dachform/ Dachgestaltung:

Die Festsetzungen zu Dachformen / Dachgestaltung folgen im Grundsatz den Festsetzungen
des angrenzenden Bestandsbebauungsplans und verfolgen das städtebauliche Ziel, ein in
der Dachlandschaft ablesbares einheitliches, homogenes Siedlungsbild sicherzustellen. Dies
auch vor dem Hintergrund, dass die Hanglage vom Gegenhang gut einsehbar ist.

Um die Regelungen möglichst klar und nachvollziehbar zu halten, werden differenzierte
Festsetzungen zu Hauptdächern, untergeordneten Dächern und zu Solaranlagen getroffen.
Die Festsetzungen zu Dachform und Dachneigung stehen dabei auch in einem Kontext der
grünordnerischen Ziele. In der Summe sind innerhalb des Plangebietes analog zum Be-
standsgebiet beidseits geneigte Dächer festgesetzt, Ausnahmen bilden Garagen und Car-
ports, welche vor dem Hintergrund der grünordnerischen Ziele entweder mit geneigten Dä-
chern entsprechend der Hauptdächer oder als begrüntes Flachdach auszuführen sind.
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Die Regelungen zu Solaranlagen unterstützen die Absicht, die vermehrte Nutzung von er-
neuerbaren Energien für private Haushalte im Plangebiet zu fördern. Die Regelungen hin-
sichtlich Anpassung von Solarkollektoren und Photovoltaikmodulen sowie Anlagen zur ther-
mischen Nutzung von Sonnenenergie an die jeweilige Dachform sollen jedoch auch sicher-
stellen, dass sich diese Aufbauten nicht störend auf das Ortsbild auswirken.

Ziel der Festsetzungen zu Dachaufbauten ist einerseits eine angemessene Ausnutzung des
Dachraums auch in den Dachgeschossen und andererseits auch das Wahren einer ablesba-
ren Dachfläche entsprechend dem umliegenden städtebaulichen Bestand.

Äußere Gestaltung:

Zur Vermeidung von Blendwirkungen und zur Sicherstellung einer Einbindung der Neubau-
ten des Plangebietes in die Eigenart des Ortes und des umliegenden Siedlungsbestandes
werden grelle, leuchtende, glänzende und lichtreflektierende Materialien ausgeschlossen.
Zur Sicherung der Anwendbarkeit von Einrichtungen zur aktiven oder passiven Nutzung von
Sonnenenergie werden diese Fallgruppen zugelassen.

Gestaltung von Nebenanlagen:

Die Festsetzungen zur Gestaltung von Nebenanlagen dienen der Gewährleistung einer visu-
ellen Einbindung von beweglichen privaten Abfallbehältern  in den angrenzenden öffentli-
chen Raum.

8.2. Geländenivellierungen, Einfriedigungen, Sichtschutzeinrichtungen
Ziel der hier formulierten Vorschriften ist es, die Grundstücksverhältnisse einander dergestalt
anzugleichen, dass einerseits eine möglichst uneingeschränkte Grundstücksnutzung ermög-
licht wird. Andererseits sollen vor dem Hintergrund der Hanglage innerhalb des Plangebietes
städtebauliche Spannungen und visuelle Belastungen, bspw. durch zu hohe und zu steile
Geländeversprünge / Stützmauern zwischen den Grundstücken vermieden werden.

Die Regelungen der Einfriedigungen im Allgemeinen Wohngebiet wurden in Art und Höhe so
festgesetzt, dass eine möglichst große Offenheit und Transparenz der Freiräume erreicht
wird, ohne die Interessen der Bewohner nach Sicherung einer angemessenen Privatsphäre
zu vernachlässigen. Die Maßgaben zu den Einfriedigungen orientieren sich am Charakter
des städtebaulichen Umfelds des Plangebietes und garantieren eine Verkehrssicherheit (Hö-
henentwicklung, Verletzungsschutz, Freihalten Lichtraumprofil Straßenrand / Abstand zu
angrenzendem Feldweg).
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8.3. Ruhender Verkehr / Stellplatzverpflichtung
In Erweiterung zu § 37 Abs. 1 LBO hat die Gemeinde gemäß § 74 Abs. 2, Nr. 2 LBO be-
schlossen, die Stellplatzverpflichtung mit 2 Stellplätzen je Wohneinheit größer als 50 m2 fest-
zusetzen. Aus Sicht der Stadt ist eine erhöhte nachzuweisende Stellplatzanzahl gerechtfer-
tigt, da im Planungsgebiet aufgrund der reduzierten Straßenquerschnitte (Minimierungsgebot
Schutzgut Boden) nur begrenzte Verkehrs- und Parkierungsflächen im öffentlichen Straßen-
raum zur Verfügung stehen, welche auch aktiv ausgewiesen werden. In diesen Bereichen ist
eine verkehrssichere Straßenführung i. V. m. geordneten Verhältnissen des ruhenden Ver-
kehrs vor dem Ziel der Sicherung gerade der untergeordneten Straßen auch als bespielbare
Räume und als Kommunikationsräume nur über eine Entlastung des öffentlichen Raums
durch parkende Kfz zu erreichen.

Der Erhöhung der Stellplatzverpflichtung auf 2 pro Wohneinheit kommt eine zusätzliche Be-
deutung zu, da im ländlichen Raum mit einer durchschnittlichen Anzahl von 2 Pkw pro Fami-
lie zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund wird eine erhöhte, nachzuweisende Stellplatzan-
zahl aufgrund der besonderen städtebaulichen Situation des Baugebiets für gerechtfertigt
gehalten.

Für Wohneinheiten kleiner als 50 m2 (bspw. Einliegerwohnungen) gilt eine reduzierte Stell-
platzverpflichtung mit 1 Stellplatz je Wohneinheit, da hier davon ausgegangen wird, dass die
Belegungsdichte je Wohnung im Vergleich zu den größeren Wohneinheiten deutlich geringer
ist.

8.4. Versorgungseinrichtungen und -leitungen, Antennen
Oberirdische Versorgungsleitungen treten über die Errichtung der Wohngebäude hinaus auf-
grund der Maststandorte und der Führung der Leitungstrassen zwischen den Maststandorten
deutlich visuell in Erscheinung und können das neu entstehende Siedlungsbild stark beein-
trächtigen. Dies auch im Kontext zu dem angrenzenden Siedlungsbestand, bei welchem kei-
ne Freileitungsmasten für Niederspannungsleitungen gesetzt wurden. Zur Vermeidung eines
negativen visuellen städtebaulichen Erscheinungsbilds und zur Vermeidung von funktionalen
Beeinträchtigungen der öffentlichen Räume werden Freileitungen deshalb im Plangebiet
ausgeschlossen. Niederspannungsleitungen sind daher entsprechend der Festsetzungsopti-
onen des §74 (1) Nr. 5 LBO unterirdisch zu ausführen.

Bei der Abwägung über die Verlegung von Telekommunikationsleitungen im Rahmen von
§68 (3) TKG wird von der Stadt Eppingen zur Vermeidung eines negativen visuellen Er-
scheinungsbildes und zur Vermeidung von funktionalen Beeinträchtigungen der öffentlichen
Räume unter Berücksichtigung der dem Bebauungsplan beigefügten örtlichen Bauvorschrif-
ten die unterirdische Verlegung der Telekommunikationsleitungen als vorrangiges Ziel ange-
sehen.

Das Gesamterscheinungsbild des Plangebietes kann gleichermaßen durch eine Häufung
von Antenneneinrichtungen gestört werden. Um diese in ihrem Erscheinungsbild unauffälli-
ger zu machen ist je Gebäude nur eine Außenantenne zulässig.
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8.5. Werbeanlagen
Lage, Art und Größe von Werbeanlagen sind für das Allgemeine Wohngebiet beschränkt. Im
Geltungsbereich des Bebauungsplans wird überwiegend gewohnt, daher sollen visuell stö-
rende Werbeanlagen (Größe, Störwirkung, Dynamik) verhindert werden bzw. deren störende
Auswirkungen auf das Ortsbild möglichst minimiert werden. Die Festsetzungen dienen die-
sem Ziel, erlauben aber auch bspw. Selbstständigen die Möglichkeit, werblich in einem an-
gemessenen Rahmen auf sich aufmerksam zu machen.

9. Bodenordnende Maßnahmen

Zur Umsetzung des Bebauungsplans sind bodenordnende Maßnahmen im Rahmen der Um-
legung erforderlich.

10. Verfahren

Die 1. Änderung des Bebauungsplans MÜHLFELD / MARTINSBERG II erfolgt im „Regelver-
fahren“ nach dem BauGB. Dementsprechend wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Eine
Zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs.4 BauGB wird erstellt.

11. Beschluss über die Begründung

Die Begründung wurde vom Gemeinderat der Stadt Eppingen in der Sitzung am 26.02.2013
gebilligt.

12. Durchführung, Finanzierung

Zur Verwirklichung dieses Bebauungsplans entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand
(02.2013) neben den reinen Kosten für Gebietserschließung und den dafür notwendigen
Ausgleichsmaßnahmen keine Kosten, da Kostenaufwendungen für zusätzlich notwendige
öffentliche Infrastruktur und deren Planung und Unterhaltung nicht notwendig werden.

Der Bebauungsplan wird durch den Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung – Fachbe-
reich Planen & Bauen – der Stadt Eppingen erstellt. Die jeweils erforderlichen Haushaltsmit-
tel werden zu gegebener Zeit im Haushaltsplan bereitgestellt.
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13. Flächenbilanz

Flächenbilanz

Öffentliche Verkehrsflächen 0,465 ha

Private Grundstücksflächen 2,870 ha

davon Baugrundstücksflächen 2,55 ha

davon private Grünflächen 0,32 ha

Gesamtfläche 3,335 ha

14. Anlagen

Die vorliegenden Fachgutachten werden Bestandteil der Begründung und dienen der Erläu-
terung der Planungsabsicht, der textlichen Festsetzungen und der Darstellung im Plan:

 Grünordnerischer Fachbeitrag mit integriertem Umweltbericht zum Bebauungsplan
MÜHLFELD / MARTINSBERG II (Netzwerk für Planung und Kommunikation, Stuttgart,
Stand Satzung 26.02.2013)

 Verkehrsplanerische Stellungnahme zur geplanten Erweiterung des Wohngebietes
MÜHLFELD / MARTINSBERG II, Planungsgruppe Kölz, Ludwigsburg, Stand 21.10.2011

 Ingenieurtechnisches Flächengutachten, Büro Töniges, Sinsheim, Stand 31.01.2011

 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung zum B-Plan MÜHLFELD / MARTINSBERG II,
Gruppe für ökologische Gutachten, Detzel&Matthäus, Stuttgart, Stand Dezember 2009

 Verkehrslärmuntersuchung zur geplanten Erweiterung des Wohngebiets Mühlfeld / Mar-
tinsberg (Ingenieurbüro Dr. Schäcke+Bayer GmbH, Waiblingen.Hegnach, Stand
01.07.2011

 Geruchsimmissionsabschätzung für den Bebauungsplan Mühlfeld / Martinsberg II, Ingeni-
eurbüro Lohmeyer, Karlsruhe, Stand 20.11.2012

 Zusammenfassende Erklärung gem. §10 (4) BauGB, Stand 26.02.2012

 Lageplan zur Gebietsabgrenzung zum Plangebiet „MÜHLFELD / MARTINSBERG II“

 Übersichtslageplan

Stuttgart, den 26.02.2013  Eppingen, 26.02.2013

Netzwerk für Planung und Kommunikation  Fachbereich Planen & Bauen

Dipl.-Ing. Thomas Sippel  Dipl. Ing. Simon Frenger
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